
b) in seinen Iahresbericht über die Durchfllhrung des 
Weltweiten Aktionsprogramms Empfehlungen über Möglich
keiten zur Verbesserung der DurchflIhrung des Programms 
und der Bereitstellung von Jnfonnationen an die Mitgliedstaa
ten aufzunehmen. 

94. Plenarsi/vmg 
23. Dezember 1994 

49/169. Amt des Hohen Ko"""I .... rs der Vexelnten Natio
nen f6r FlfiehtJfnge 

Die Generalversammlung, 

noch Behandbmg des Berichts der Hohen Kommissarin der 
Vereinten Nationen ftlr Flüchtlinge über die TIltigkeit ihres 
Amtes" und des Berichts des Exekutivausschusses des 
Programms des Hohen KommifWml über seine filDfundvierzig
ste Thgung'" sowie Kenntois nehmend von der Erklärung, die 
die Hohe Kommissarin am 9. November 1994 abgegeben haf', 

unter Hinweis auf ibre Resolution 481116 vom 20. De
zember 1993, 

mit dem Ausdruck Ihrer tiefen Besorgnis über das un
ermeßliche menschliche Leid und die ungeheuren Verluste an 
Menschenleben, die eine Begleiterscheinung der jüngsten 
Krisen sind, die zu F1üchtIingsströmen und anderen zwangs
weisen Vertreibungen gefUhrt haben, sowie über das Ausmaß 
und die Komplexität der derzeitigen F1üchtlingsprobleme, die 
der Hohen Kommissarin die Wahrnehmung ihrer vordring
lichen Aufgaben erschwext haben, die darin bestehen, den 
völkerrechtlichen Schutz von FlÜChtlingen zu gewährleisten 
und rechtzeitige und dauerhafte Lösungen ftlr ibre schwierige 
Lage zu finden, 

In Bekriiftlgung der Wichtigkeit des Abkommens von 
1951" und des Protokolls von 1961" über die Rechtsstellung 
der Flüchtlinge als Grundlage des völkerrechtlichen Systems 
fIIr den Schutz von F1ücht1ingen und mit Genugtuung fest
stellend, daß inzwischen 127 Staaten Vertragsparteien eines 
oder beider Rechtsakte sind. 

sowie In Bekr4ftigung des rein humanitären und un
politischen Charakters der TIltigkeit des Amtes und der 
entscheidenden Bedeutung der Aufgaben der Hohen Kommis
sarin, Flüchtlingen vö1kerrechtlichen Schutz zu gewähren und 
nach Lösungen ftlr die Probleme der'FIüchtlinge zu suchen, 

mit Genugtuung über die nach wie vor groBe Bereitschaft 
der Staaten, Flüchtlingen Schutz und Hilfe zu gewähren, und 
über die wextvolle Unterstiltzung. welche die Regierungen der 
Hohen Kommissarin bei der ErfIlllung ihrer humanitären 
Aufgaben zuteil werden lassen, 

sowie mit Genugtuung über das von den Mitgliedstasle11 im 
Aktionsprogramm der vom 5. bis 13. September 1994 in Kairo 
abgehaltenen Internationalen Konferenz über Bevölkerung und 

" 0JfIzIe1la PratoItDlJ der Generalversamnrbmg. NlIU1lU1UMsn;Ig8te 
Tagung. Be/IQge12 (Al49112). 

" Bbd., Be/lQgel2A (Al49I121Add.l). 
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Entwicklung" zum Ausdruck gebrachte nachdrtick1Iche En
gagement ftlr das Institut des Asyls sowie ftlr F1i1chtIinge und 
Vertriebene, 

betonend, daß die Staaten der Hohen Kommissarin bei der 
Suche nach dauerhaften und rechtzeitigen Lösungen ftlr die 
Probleme der Flüchtlinge behilflich sein und sich mit darum 
bemühen milssen, keine Situationen entstehen zu lassen, die 
F1iIcht1ingsbewegungen auslösen könnten, und daß sie die den 
F1üchtlingsslrÖmen zugrunde liegenden Ursachen angehen 
müssen, sowie in diesem zusammenhang die Staatenvemnt
wortlichkeit hervorhebend, insbesondere soweit sie die Her
kunftslllnder betrifft, 

mit Lob ftlr die Kompetenz. den Mut und den Einsatz, mit 
dem die Hohe Kommissarin und ibre Mitarbeiter ibre Aufga
ben wahrnehmen, in Würdigung der Mitarbeiter, die in Aus
übung ihres Dienstes ihr Leben aufs Spiel gesetzt haben. und 
mit tiefem BedwICm über den Tod von Mitarbeitern als Folge 
von gewalttlltigen Vorflillen in verschiedenen Liindem der 
Welt, 

mit dem Ausdruck Ihrer Anerkennung ftlr diejenigen 
Staaten, insbesondere soweit sie zu den am wenigsten entwik
kelten LIIndem gehören oder über lange Zeit Millionen von 
Flüchtlingen eine Bleibe geboten heben, die trotz schwerwie
gender eigener WtrtschafIS-, Entwicklungs- und Umweltpro
bleme auch weiterlIin zahlreiche Flüchtlinge in ihrem H0heits
gebiet aufnehmen, und unter Betonung der Notwendigkeit, 
durch internationale Hilfsmaßnabmen, insbesondere durch 
entwicklungsorientierte Hilfe und Hilfe im ZusammenIumg mit 
den Umweltfolgen der Präsenz der groBen Vielzahl von 
F1ücht1ingen und Vertriebenen unter der Obhut des Amtes, ei
nen möglichst groBen Thil der BiIrde zu übernehmen, die diese 
Staaten zu tragen heben, 

besorgt feststellend, daß die Zahl der Flüchtlinge und 
anderen Personen, denen das Amt des Hohen Kommissars 
aufgerufen ist, Hi1fe und Schutz zu gewähren, weiter zu
genommen het und daß ihr Schutz in vielen Situationeo auch 
weiterhin ernstlich in Frage gestellt ist infolge ihrer Nichtanf
naIune. widerrechtlichen Ausweisung, zurOckweisung. unge
rechtfertigten Inhaftnahme sowie infolge anderer Bedrohungen 
ihrer persönlichen Sicherheit, ihrer WiIrde und ihres Wohl
ergehens und der mangeloden Achtung und Gewährleistung 
ihrer Grundfreihelten und Menscheorechte, 

in Anerkennung dessen, daß der in bel>timmten Regionen 
von einzeloen praktizierte Mißbrauch der Asylverfahren das 
Institut des Asyls gefäbrdet und sich nachteiIig auf den raschen 
und wirksamen Schutz von Flüchtlingen auswirkt, 

feststellend, daß die unfreiwillige Vertreibung von Men
schen innerhalb ihres eigenen Landes nach wie vor ein 
gravierendes humanitlires Problem darstellt und daß die 
zahlreichen und unterschiedlichen tieferen Ursachen von 
unfreiwilligen Binnenvertreibungen und Flüchtlingsbewegun
gen einander vielfach ähnlich sind, 

In der ErwiJgung, daß die MaßnaIunen. die die interna
tionale Gemeinschaft im Benehmen und in Abstimmung mit 
dem betroffenen Stsat zugunsten der Binnenvertriebenen 
ergreift. zum Abbau der Spannungen und zur Lösung der zu 
der Vertreibung fIIhrenden Probleme beitragen können und 
einen wichtigen Bestandteil eines umfassenden Ansatzes zur 
Verhiltung und Lösung der F1üchtlingsprobleme bilden, 
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feststeUend, daß die Binnenvertriebenen in einigen FDllen 
mit den F1i1chtlingen, den Ri1ckkehrem oder einer sozial 
schwachen örtlichen Bevölkerung unter Bedingungen Seite an 
Seite leben, unter denen es weder vemi1nftig noch möglich ist, 
hei der Wahrnehmung ihrer Schutz- und Hilfshedi1Ifnisse 
Unterschiede zwischen diesen Kategorien zu machen, 

mit Genugtuung ilber die fortgesetzten Bemilhungen der 
Hohen KommiSlllll'\n, den Schutz.. und Hilfserforderni von 
F1i1chtlingsfrauen und -kindern gerecht zu werden, die die 
Mehrheit der F1i1chtlingsbevöIkerung der WeIt steIIen und 
deren Sicherheit und Wohlergehen oft ernsthaft bedroht sind, 

mit Besorgnis ilber die nach wie vor bestehenden Probleme 
der Staatenlosen in verschiedenen Regionen und ilber das 
Entstehen neuer Situationen der Staatenlosigkeit, 

1. bekr4ftlgt 1IIJChdrilcklIch die fundamentale Bedeutung 
der völkerrechtlichen Schutzfunktion des Amtes des Hohen 
K(lmmiSSllT!! der Vereinten Nationen fiIr F1i1cbtlinge sowie die 
Notwendigkeit einer uneingeschrlinkten Zusammenarbeit der 
Staaten mit dem Amt, um die wirksame Wahrnehmung dieser 
Aufgabe zu erleichtern; 

2. fordert alle Staaten arif, soweit noch nicht geschehen, 
dem Ahkommen von 1951 und dem Protokoll von 1967 ilber 
die RechtssteIlung der F1i1chtlinge und den einschlägigen 
regionalen Rech1sakten zum Schutz der F1i1chdinge beizutreten 
beziehungsweise die Staatennacbfolge in diese Rechtsakte 
anzutreten und diese vollinha1t1ich durchzufllhren; 

3. mflJbllligt, daß F1i1cbt1inge und ROckkehrer und andere 
unter der Obhut des Amtes des Hohen KOlIlIDissan stehende 
Personen in bestimmten Situationen bewaffneten Angriffen, 
Mord, Vergewaltigung und anderen VerIetzungen oder 
Bedrohungen ihrer pers!lnlichen Sicherheit und anderer 
Grundrechte ausgesetzt waren und daß sich FDlle von Zurilck
weisung und Verweigerung des Zugangs zu Sicherheit ereignet 
haben, und fordert die Staaten auf, alle erforderlichen Maß
nahmen zu ergteifen, um die Achtung der Grundsätze des 
F1i1chtliogsschutzes und der humanen Behandlung von Asylsu
chenden im Elnklang mit den imernational anerkannten 
Menschenrechtsnormen zu gewllhrleisten; 

4. ruft alle Staaten arif, am Asylrecht als einem un
verzichtbaren Instrument zum völkerrechtlichen Schutz der 
F1i1chtlinge festzubalten und den fundamentalen Grundsatz der 
Nichtzurilckweisung genanestens zu achten; 

5. erklilrt erneut, daß es wichtig ist, allen Personen, die 
völkerrechtlichen Schutz benötigen, den Zugang zu fairen und 
effizienten Verfahren zur Feststellung der F1i1chtIingseigen
schaft oder gegebenenfalls zu anderen Mechanismen zu 
gewährleisten, um sicherzuste1len, daß Personen, die des 
völkerrechtlichen Schutzes bedDrfen, ermittelt werden und 
ihnen ein solcher Schutz zuteil wird, ohne daß der den F1i1cht
lingen gemäß dem Abkommen von 1951 und dem Protokoll 
von 1967 sowie den einschlägigen regionalen Rechtsakten 
gewährte Schutz geschmlilert wird; 

6. fordert alle Staaten arif, die Hohe Kommissarin bei 
ihren Bemilhungen zu unterstfltzen, Personen, die infoIge einer 
durch Konfliktsituationen bedingten Gefahr fiIr ihr Leben oder 
ihre Freiheit aus ihren HerlmnftslDndern fliehen oder außerhaIb 
derselben leben mußten, auch weiterhin völkerrechtlichen 
Schutz und Beistand im Einklang mit den einschlägigen 

Resolutionen der GeneralversammIung zu gewIlhren und sich 
um Lösungen fiIr die durch die zwangsweise Vertreibung ver
ursachten Probleme zu hemilhen; 

7. erkennt an, daß es in Konfliktsituationen oder bei 
Verfolgungen, die groBe F1i1chtlingsströme zur Folge hoben 
und bei denen die Heimkehr als geeignetste dauerhafte Lösung 
angesehen wird, wilnschenswert ist, zu sondieren, durch 
welche weiteren Maßnahmen völkerrechtlicher Schutz allen, 
die seiner bedDrfen, gewIlhrt werden kann, namentlich auch 
vorilbergeltender Schutz und andere auf die Repatriierung 
ausgerichtete Formen des Asyls, und ermutigt die Hohe 
Kommjssarin, auch weiterhin die internatianale Zusammen_ 
arbeit ZU fördern und weitere Konsultationen und Gespräche 
iIher Maßnahmen zur Erreichung dieses Zieles ZU fiIhren und 
dabei den Wert der dieshezftglichen regionalen Verein
barungen anzuerkennen; 

8. unterstreicht, wie wichtig internationale Solidarität 
und Lastenteilung ist, wenn es darum geht, den völkerrecht. 
lichen Schutz von F1i1cht1ingen zu stIIrken, und fordert alle 
Staaten sowie die zuständigen nicbtstaatlichen Organisationen 
nachdrilcklich auf, sich gemeinsam mit dem Amt des Hohen 
Konimissm an Bemilhungen zu heteiIigen, den Staaten, die 
eine große Anzahl von Asylsuchenden und F1i1chtlingen 
aufgenommen haben, einen 'Ibn der dumit verbundenen BiIrde 
abzunehmen; 

9. erklilrt erneut, daß die freiwillige Repatriierung, 
sofern eine solche praktisch möglich ist, die ideale Lösung fiIr 
die F1i1chdingsprobleme durste1It, fordert die Herkunftslllnder, 
die Asylllinder, das Amt des Hohen Kommissars und die 
internationale Gemeinschaft insgesamt auf, alles in ihrer Macht 
Stehende ZU tun, dumit die F1i1chtlinge ihr Recht auf Rilckkehr 
in Sicherheit und WiIrde frei ausi1ben können, indem sie 
sicherstellen, daß bis duhin vö1kerrechtlicher Schutz gewährt 
wird, und indem sie, wenn nötig, bei· der Ri1ckkehr und 
W!edereingliederung der heimkehrenden F1i1chdinge behilflich 
sind, und fordert die Hohe Kommissarin auf, in Zusammen
arbeit mit den betroffenen Staaten, die freiwillige Repatriie
rung von F1i1chdingen zu fördern, zu erleichtern und zu 
koordinieren und dabei auch ihre Sicherheit und ihr Wohl
ergehen nach ihrer Rilckkehr zu ilherwachen; 

10. fordert eine konzertiertere Reuktion der interna
tionalen Gemeinschaft auf die Bedllrfnisse der Binnenver
triebenen und bekräftigt in Übereinstimmung mit ihrer Res0-
lution 48/116 ihre UnteJ:stlltzung fiIr die BemObllngen der Ho
hen KOJIlI'IIiSIlIII auf der Grund1sge ausdri1cklicher Ersuchen 
des Oenerulsekretlirs oder der zuständigen Hanptorgane der 
Vereinten Nationen und mit Zustimmung der betJ:offen.m Staa
ten sowie unter Berilcksichtigung des erglin7.enden Charakters 
der Mandate und der Sachkenntnis anderer zuständiger Orga
nisationen Binnenvertriebenen humanitäre Hilfe und Schutz zu 
gewähren, und betont dabei, daß die Tätigkeiten zugunsten von 
Binnenvertrlahenen das Institut des Asyls, namentlich auch das 
Recht, in anderen Ländem Asyl vor Verfolgung zu suchen und 
zu genießen, nicht untergraben dOrfen; 

11. forden die internationale Gemeinschaft auf, den mit 
Binnenvertriebenen konfrontierten Ländern rechtzeitig und 
rasch bllmanitlire Hilfe und Unterstiltzung zu gewähren, um 
ihnen dabei behilflich zu sein, ihren Verantworlichkeiten 
gegenilber den Vertriebenen nachzukommen; 



12. fonlert ebenso die Staaten und alle KonfIiktparteien 
atif, im Rahmen des Möglichen alle erforderlichen Maß.. 
nahmen zu ergreifen, um sicheIZustellen, daß Personen, die 
Schutz und Hilfe benötigen, unparteiisch, in Sicherheit und 
rechtzeitig Zugang zu humanitären Diensten haben; 

13. anerkennt die Fortsetzung der engen ZnsammelllU'beit 
zwischen der Hohen Konunissarin und dem Beauftragten des 
Generalsekretärs zugunsten der Binnenvertriebenen in Aus
übung seines Mendats und anerkennt die Wichtigkeit ihrer 

. engen Zusammenarbeit sowie der Kooperation mit dem 
lnternetionalen Komitee vom Roten Kreuz auf dem Gebiet der 
Verhiltung, des Schutzes, der humanitllren Hilfe und der Suche 
nach Lösungen; 

14. legt der Hohen Kommissarin nahe, den Koordinator 
fiIr No1hiIfe auch weiterhin bei seiner Koordinierungsaufgebe 
zu unterstiltzen, insbesondere in großen und komplexen 
Notsituationen; 

15. unterstreicht, daß das System der Vereinten Nationen 
weitere Fortschritte machen muß, was die Frage des kohären
ten und synergie bewußten Herangehens an Aktivitäten auf 
dem Gebiet der blllnanitliren HiJfe, des Wiederaufbaus und der 
Entwicklung, insbesondere in denjenigen LIIndern angeht, in 
die die Flüchtlinge freiwillig zurilckkehren, und fordert den 
Wn1scbafts- und Sozialrat auf, den komplementären Charakter 
der zuständigen Organisationen der Vereinten Nationen 
daraufhin zu überprilfen; 

16. betont, daß insbesondere in komplexen Notsitnationen, 
die Innnanitlire und Friedenssicberungseinslitze mit ein
schließen, die Achtung vor der Schutzfunktion des Amtes des 
Hohen Kommi!!l!l!N gewährleistet und der unparteüsche und 
rein blllnanitlire Charakter seiner Tätigkeit erhalten werden 
muß; 

17. verleiht ihmr tiefen Besorgnis darIlber Ausdruck, daß 
die Sicherheit der Mitarbeiter des Amtes des Hohen Kommis
sars und anderer Hi1fsOIganisationen durch Verhältnisse in 
einer Reihe von Ländern und Regionen ernsthaft gefährdet 
wird, beklagt die Verluste an Menschenleben unter dem 
Personal, fordert nachdrncklich dazu auf, die von der Hohen 
Kommissarin sowie in der Generalversammlung und im 
Sicherheitsrat im Hinblick auf die Sicherheit des Personals der 
Vereinten Nationen und des beigeordneten Personals er
griffenen Initiativen zu unterstiltzen, insbesondere durch die 
Erwägung neuer Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit 
dieses Personals, und fordert die Staaten und alle Konflikt
parteien auf, a1Ies zu tun, mn die Sicherheit des intemntionalen 
Personals und der 0rtskrIlfte zu gewährleisten, die in den 
betreffenden LIIndern humanitllre Tätigkeiten durchfllbren; 

18. fonlert die Hohe Kommissarin, die Regierungen und 
die anderen zuständigen Organisationen nachdrllcklich aJJf, 
~et.tlhkte Anstrengungen zu unternahmen, mn den Schutz
und Hilfsbedllrfuissen von Flüchtlingskindem, insbesondere 
unbegleiteten Minderjiilnigen, gerecht zu werden, und fordert 
die Staaten auf, die Sicherheit von Flilchtlingskindem zu ge
währleisten und sicherzustellen, daß sie nicht von miIiflhiscben 
oder anderen bewaffneten Gruppen angeworben werden; 

19. ermuIigt die Hohe Kommissarin, weiterhin Initiativen 
zugunsten von Flüchtlingsfrauen auf dem Gebiet der Aus
bildung fiIr Fllhrungs- und Facbaufgsben. der Aufklllrung über 
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ihre Rechte sowie der Bildung und insbesondere auf dem 
Gebiet der reproduktiven Gesundheit zu etgteifen und dabei 
die verschiedenen religiösen und ethischen WertvorsteJIlungen 
und die kolturelle Vielfalt der Flilchtlinge in Übereinstinumlng 
mit den allgentein anerkannten Menschenrechten voll zu 
achten; 

20. fonlert die Staaten aJJf, der Hoben Kommissarin dabei 
hehilflich zu sein, den ihr nach Resolution 3274 (XXIX) der 
Generalversammlung vom 10. Dezember 1974 iIbertragenen 
Verantwort1ichkeiten im Hinblick auf die Verringerung der 
Staatenlosigkeit, namentlich auch der Förderung des Beitritts 
zu den internationalen Rechtsakten Ober die Staatenlosigkeit 
und ihrer vollinhaltlicben Durchfilbrung, nachzukommen; 

21. stellt fest, daß zwischen der Gewährleistung der 
Menscbenrechte und der Verhiltung von FlflchtIingssituaonen 
ein Znsammenhang besteht, und begrOßt die wachsende 
7usammenarbeit zwischen der Hohen Kommissarin und dem 
Hohen Kommissar der Vereinteo Nationen fiIr Menschenrech
te und ihre stJ!ndjge Zusnmmenarbeit mit dem Sekretarints
Zentrum fiIr Menscbenrechte und der Menscbenrechtskommis 
sion; 

22. erkUlrt erneut, daß es wichtig ist, in die Programme 
des Amtes des Hohen Kommi!!l!l!N Umweltgesichtspunkte 
aufzunehmen, insbesondere in den am wenigsten entwickelten 
Ländem und den Entwicklungsländern, die über lange Zeit 
hinweg Flüchtlinge eine Bleibe geboten haben, in Anbetracht 
der Auswirkongen, die die PrIIsenz der großen Anzahl von 
unter der Obhot der Hohen Kommissarin stehenden Flücht
lingen und Vertriebenen auf die Umwelt hat; 

23. begrllJlt die Anstrengungen, die namentlich im 
Rahmen des Verfahrens "Partoerschaft in Aktion" zur· StlIr
kong der Zusammenarbeit zwiscben den Regierungen, dem 
Amt des Hoben Kommissars und den nichtstaatlichen Organi
sationen untemomnien werden, und ermmigt die nicht
stsatIichen Organisationen, Regierungen und das Amt des 
Hohen Kommissars, Bereiche fiIr eine weitere ZlIsammen
arbeit zu benennen; 

24. fonlert alle Regierungen und sonatigen Geber aJJf, 
Beiträge zu den Programmen des Amtes des Hohen Kommis
sars zu leisten und der Hoben Kl"mmissann unter BerOcksichti
gung der Auswirkongen der zunehmenden BedOrfitisse großer 
FlOchtIingsgruppen auf die AlIfnabme1iinder und der Notwen
digkeit, die Anzahl der Geber zu erhöhen und eine bessere 
Lastenteilung unter den Gebern zu erzielen, dabei behilflich zu 
sein, rechtzeitig zusftlzliche Einnahmen aus den bisherigen 
staatlichen Quellen, von anderen Regierungen und dem Privat
sektor zu beschaffen, mn sicherzustellen, daß den BediIrfnissen 
der unter der Obhut des Amtes des Hohen K('II1Im/!!l!I!N 
stehenden Flüchtlinge, ROckkehrer und Vertriebenen ent
sprochen wird. 

94. p/enarsitvlllg 
23. Dewnber 1994 

491170. Neue Intemationale h1lDlBDitllre Ordnung 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 471106 vom 
16. Dezember 1992 und die anderen einschlligigen Resolutio-




